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Tarifblatt Wärmepumpe ALT 1.0_WW 

für Warmwasseraufbereitung aus Heizzentralen mit Wärmepumpen-Heizungsanlagen 
der BE Solution GmbH gültig ab 1.1.2024 
 
 
Der Preis für die Lieferung von Warmwasser setzt sich aus einem Arbeitspreis, einem Messpreis und der 
gesetzlichen Umsatzsteuer zusammen. 

 
 
 
1) Warmwasserpreis 
 

 Warmwasserpreis 
exkl. 20% USt. 

Warmwasserpreis 
inkl. 20% USt. 

Arbeitspreis 
EUR/m³ 

31,32 37,58 

Arbeitspreis WP_WW Unabhängig* 
EUR/m3 

14,69 17,63 

 
*Im Zeitraum 1.4.2023 gilt bei entsprechender Umstiegserklärung für die Verrechnung des Arbeitspreises Wärme bzw. 
Warmwasser der (fixe) Wärmetarif WP_WW Unabhängig bis 31.03.2024. Der Arbeitspreis wird während der Laufzeit 
dieses Tarifes nicht erhöht. Dieser Tarif endet am 31.03.2024. Danach gilt wieder automatisch der Wärmetarif 
GWP_WW (unter Berücksichtigung der am 01.01.2024 vorgenommen Wertanpassung), sofern BE Solution GmbH nicht 
ein neues Tarifangebot unterbreitet und dieses angenommen wird. 
 
 
2) Wertsicherung 
 
Arbeitspreis Warmwasser 

Der Arbeitspreis Warmwasser ändert sich in jenem prozentuellen Ausmaß, in dem sich der Arbeitspreis für 
Wärmelieferungen aus dem Tarifblatt Wärmepumpe ALT 1.0 ändert. 
Ausgangsbasis: Arbeitspreis von 266,21 EUR/MWh exkl. USt. (Preisstand: 1.1.2024) 
 
Preisanpassung 

Die Anpassung erfolgt jeweils zum Stichtag 01.01. in welchem sich der Arbeitspreis für Wärmelieferung aus 
Heizzentralen mit Wärmepumpen-Heizungsanlagen ändert. Dabei wird der neue Arbeitspreis auf volle Cent 
auf- oder abgerundet. 
 
Durch Gesetz oder sonst hoheitlich bedingte Änderungen der Umsatzsteuer, der Elektrizitätsabgabe, der 
Gebrauchsabgabe, der Clearinggebühr oder der Preise für Herkunftsnachweise nach dem Ökostromgesetz, 
berechtigen die BE Solution GmbH zu einer entsprechenden Anpassung des Warmwasserpreises. Dies gilt 
auch bei Neueinführungen von Steuern, Abgaben, Zuschlägen und Förderverpflichtungen. 
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3) Messpreis 
 
Für die Bereitstellung und Erhaltung des Warmwasserzählers wird ein monatliches Entgelt gemäß Preisblatt 
für Messleistungen verrechnet. Die Höhe des zu entrichtenden Entgeltes (Messpreis) richtet sich nach der 
Nennbelastung der eingebauten Zähler. 
 
 
4) Sonstige Pauschalbeträge 
 exkl. USt. inkl. 20% USt. 
 
4.1. Anschluss an die Wärmeversorgungseinrichtung 
(Einbau einer Messeinrichtung) EUR 17,66 EUR 21,19 
 
4.2. Freigabe der Wärmezufuhr 
(Wiedereinschaltung, Abnehmerummeldung) EUR 9,45 EUR 11,34 
 
4.3. Wiederaufnahme der Versorgung EUR 9,45 EUR 11,34 
 
Verursacht der Kunde bei der Erbringung der vorstehenden Leistungen höhere Aufwendungen als jene, die 
der Berechnung der Pauschalbeträge nach 4.1 bis 4.3 zugrunde gelegt sind, ist die BE Solution GmbH 
berechtigt, anstelle der Pauschalbeträge die tatsächlichen Aufwendungen zu verrechnen. 

 
4.4. Mahnung 
Für jede Mahnung werden EUR 5,00 verrechnet. 
 
4.5. Verzugszinsen 
Bei Zahlungsverzug gelangen Verzugszinsen von vier Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
der Europäischen Zentralbank zur Verrechnung. 
 
4.6. Inkasso und Zählerplombierung/ -Demontage 
Inkassotätigkeit und Zählerplombierung/ -Demontage wird nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. 
 
4.7. Zählerablesung 
Jede Ablesung, ausgenommen ist die jährliche Ablesung für die Rechnungserstellung, wird nach 
tatsächlichem Aufwand verrechnet. 
 
 


